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K r e i s v e r w a l t u n g s r e f e r a t   
R e g i o n  S ü d b ö h m e n   

 

BESCHEID 

das Kreisverwaltungsreferat – Region Südböhmen, Abteilung Umwelt, Landwirtschaft und Forstwirtschaft , U Zimního stadionu 

1952/2, 370 76 České Budějovice (weiter nur Kreisverwaltungsreferat), als zuständiges Verwaltungsorgan gemäß § 67 Abs. 1 

Buchst. g) des Gesetzes Nr. 129/2000 Slg., über die Regionen (Regionalstatut), in der Fassung der späteren Vorschriften, § 78 

Abs. 2 Buchst. a) des Gesetzes Nr. 185/2001 Slg., über die Abfälle und Änderung einiger weiteren Gesetze, in der Fassung der 

späteren Vorschriften (weiter nur Abfallgesetz) und § 11 des Gesetzes Nr. 500/2004 Slg., Verwaltungsordnung, in der Fassung 

der späteren Vorschriften 

erteilt 

der juristischen Person mit dem Handelsnamen mondeco s.r.o., mit dem Sitz Husova 380, 334 01 Přeštice, Ident.-Nr. 28158954 

(weiter nur Antragsteller), nach den Bestimmungen des § 14 Abs. 1 des Abfallgesetzes 

das Einverständnis 

mit dem Betreiben der Anlage für Sammlung, Aufkauf und Nutzung der Abfälle  auf die in der Anlage Nr. 3 zum Abfallgesetz unter 

dem Kode R 3. R12 und R13 aufgeführte Weise, sowie mit ihrer Betriebsordnung, 

d.h. mit Sammlung, Aufkauf und Nutzung der Abfälle – Aufbereitung der Abfälle unter dem Kode R3, R12 und R13. Zu den 

Möglichkeiten der Aufbereitung der Abfälle gehört die Sortierung, Zerkleinerung und das Pressen der Abfälle (weiter nur Anlage ). 

Die Anlage befindet sich auf der Parzelle Nr. 1250/1 Katastergebiet České Budějovice 4, in der Lagerhalle auf der Adresse U pily 

723, České Budějovice 4. 

Das Einverständnis gilt unter folgenden Bedingungen: 

a) Die Anlage wird voll im Einklang mit der genehmigten Betriebsordnung, die einen integrierenden Bestandteil dieses Bescheids 

bildet, betrieben (siehe Anlage Nr. 1: Betriebsordnung der Anlage für Sammlung, Aufkauf und Nutzung der Abfälle unter dem Kode  

R3, R12 und R 13). 

b) In der Anlage wird mit den Abfällen im Umfang entsprechend der Angabe auf Seite 7 der Betriebsordnung und unter darin 

festgelegten Bedingungen umgegangen. 

c) Bei der Erreichung der Kapazität entsprechend der Seite 7 der Betriebsordnung der Anlage wird die Annahme von weiteren 

Abfällen sofort eingestellt. 

Das Einverständnis gilt über einen Zeitraum von 4 Jahren, nachdem dieser Bescheid rechtskräftig wird, und ersetzt keine 

Genehmigung von anderen Organen der Staatsverwaltung nach Sondervorschriften. 
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Die Vollstreckbarkeit des Bescheids wird verschoben, nach § 73 Abs. 1 der Verwaltungsordnung, bis zum Zeitpunkt der Gültigkeit 

der bauamtlichen Genehmigung oder einer anderen Maßnahme des zuständigen Bauamts, die nach dem Gesetz Nr.  183/2006 

Slg., über die Gebietsplanung und Bauordnung ausgegeben wurde.  

Das Datum der Rechtskräftigkeit und Aktenzeichen der bauamtlichen Genehmigung oder einer anderen Maßnahme des Bauamts 

wird binnen 10 Tagen schriftlich in die genehmigte Betriebsordnung der Anlage in Form einer selbständigen Anlage nachgetragen 

(nach Anlage Nr. 1., Pkt. 5. 1. der Bekanntmachung Nr. 383/2001 Slg., über die Einzelheiten des Umgangs mit Abfällen, in der 

geltenden Fassung), und über diese Tatsache wird gleichzeitig das Kreisverwaltungsreferat informiert . 

Der Antragsteller hat am 22.6.2018 bei dem Kreisverwaltungsreferat den Antrag auf Erteilung der Zustimmung mit dem Betreiben 

der Anlage und mit ihrer Betriebsordnung nach § 14 Abs. 1 des Abfallgesetzes gestellt.  

Das Kreisverwaltungsreferat als zuständiges Organ der Staatsverwaltung in übertragener Kompetenz hat den vorliegenden Antrag 

beurteilt und ist zu dem Beschluss gekommen, dass er die vorgeschriebenen Erfordernisse nach § 1 Abs. 1 der Bekanntmachung 

Nr. 383/2001 Slg., über die Einzelheiten des Umgangs mit Abfällen, in der Fassung der späteren Vorschriften erfüllt. Aus Gründen 

der vorbereiteten Änderungen der geltenden Gesetzgebung im Bereich der Abfallwirtschaft ist der Bescheid auf bestimmte Zeit 

erteilt, damit man bei der Ausgabe eines neuen Bescheids auf eventuelle Änderungen aktuell reagieren kann . 

Die Bedingung der Vollstreckbarkeit des Bescheids wurde im Hinblick auf die Bestimmung des § 14 Abs. 5 des Abfallgesetzes und 

ferner unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Abs. 5 Pkt. 5.1 der Anlage Nr. 1 zu der Bekanntmachung Nr. 383/2001 Slg., 

über die Einzelheiten des Umgangs mit Abfällen, in der Fassung der späteren Vorschriften festgelegt . 

Die Anlage dient zur Sammlung, zum Aufkauf und zu der Benutzung der Abfälle – Aufbereitung der Abfälle unter dem Kode R3, R12 

und R13. Zu den Möglichkeiten der Aufbereitung der Abfälle gehört Sortierung, Zerkleinerung und das Pressen der Abfälle (weiter 

nur Anlage) und zur nachfolgenden Weiterleitung an berechtigte Personen zur weiteren Nutzung oder Entsorgung. 

Einen integrierenden Bestandteil des erteilten Bescheids bildet die genehmigte Betriebsordnung der Anlage. Ihr Betrieb muss v oll 

im Einklang mit diesem Dokument stehen. 

Bestandteil der vorliegenden Dokumentation ist auch unter anderem die zustimmende Stellungnahme der regionalen Hygienestation  

der Region Südböhmen mit dem Sitz in České Budějovice, erteilt am 20.7.2018 unter der Verhandlungsnummer KHSJC 

17306/2018/HOK CB-CK, Aktenzeichen: S- KHSJC 17306/2018 und die Aussage des Bauamts in České Budějovice, 

Verhandlungsnummer OÚP/O-2256/2011/Cr-V. Die Anlage befindet sich auf dem Grundstück mit Parzellennummer  1250/1 

Katastergebiet České Budějovice 4, in der Lagerhalle auf der Adresse U pily 723, České Budějovice 4. 

Vom Antragsteller wurde die Verwaltungsgebühr gemäß dem Gesetz Nr . 634/2004 Slg., über die Verwaltungsgebühren, in der 

Fassung der späteren Vorschriften bezahlt und dem Konto des Kreisverwaltungsreferats am 2.7.2018 gutgeschrieben. 

Der Anlage wurde vom Kreisverwaltungsreferat der Region Südböhmen der Identifikationscode der Anlage: CZC01455 zugewiesen. 

Dieser Kode wird als offizieller Identifikationsmerkmal der Anlage (Nummer der Betriebsstätte) dienen, welcher vom Betreiber in 

der Kommunikation mit der öffentlichen Verwaltung im Rahmen der Tschechischen Republik und der Partnerorganisationen (zum 

Beispiel bei der Führung und Anmeldung der Evidenz über die Abfälle  und Verfahren des Umgangs mit den Abfällen) zu benutzen 

ist. 

Aufgrund der im Antrag aufgeführten Sachverhalte, inklusive der beigefügten Nachweise zum Antrag sowie nach Überprüfung der 

Richtigkeit, hat das Kreisverwaltungsreferat die Zustimmung mit dem Betreiben der Anlage und mit ihrer Betriebsordnung so, wie 

es in Erklärung des Bescheids genannt wird, erteilt. 

Gegen diese Entscheidung kann man bei dem Umweltministerium, Abteilung für die Ausübung der Staatsverwaltung  II in České 

Budějovice eine Berufung einlegen, und zwar binnen 15 Tagen nach Zustellung des Bescheids, durch eine Einreichung bei dem 

Kreisverwaltungsreferat – Region Südböhmen Abteilung Umwelt, Landwirtschaft und Forstwirtschaft.  

Begründung 

Rechtsbehelfsbelehrung der Teilnehmer 

Ing. Zdeněk Klimeš    Rundsiegel: Kreisverwaltungsreferat, Abteilung Umwelt, Landwirtschaft 

Abteilungsleiter für Umwelt   und Forstwirtschaft der Region Südböhmen 

Landwirtschaft und Forstwirtschaft      
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Vom Verfahrensteilnehmer zu erhalten: (in eigene Hände)  

mondeco s.r.o., Husova 380, 334 01 Přeštice 

Zur Kenntnis: (ohne Anlage) 

Magistrat der Stadt České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II, č. 1/1, 370 92 České Budějovice - DS 

Regionale Hygienestation der Region Südböhmen mit dem Sitz in České Budějovice, Na Sadech 25, 370 71 České 
Budějovice - DS 

Anlage: 

Nr. 1 - 1x Betriebsordnung der Anlage für Sammlung, Aufkauf und Nutzung der Abfälle unter dem Kode R3, R12 und R 13 
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